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Die Abgeordneten MadL und KoLLegen haben am 14. JuLi 1995 unter 

der Nummer 1777/J-NR/1995 an mich eine schriftLiche parLamentari

sche Anfrage betreffend Staatsbürgerschaftsansuchen vor der ge

setzLichen Frist gerichtet) die foLgenden WortLaut hat: 

"Seit einiger Zeit steLLen in großem Rusmaß in österreich Lebende 

RusLänder schon nach kurzer Zeit einen Antrag auf Staatsbürger

schaft, wissend) daß hier nach Art. 49a B-VG noch Lange kein 

Rnspruch darauf besteht. Da diese Ansuchen bearbeitet werden 

müssen, Liegen hier eine unnötige BeLastung und ein Mehraufwand 

an Arbeit für die zuständigen Behörden vor. 

Die unterfertigten Abgeordneten steLLen daher an den Bundesmini

ster für Inneres foLgende Anfrage: 

1) .WievieLe Staatsbürgerschaftsansuchen wurden schon auf diese 

Weise in den Jahren 1993 bis 1995 vor der gesetzLichen Frist 

bearbeitet? 

a) wieviele in Oberösterreich? 
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2) Finden Sie es gerechtfertigt} hier die Behörden unnötig zu 

beLasten'? 

3) Werden die Behörden weiterhin verpfLichtet sein} diese Rnsu

chen zu bearbeiten?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie foLgt: 

EinLeitend haLte ich fest} daß im angesprochenen Zusammenhang der 

VoLLzug des Staatsbürgerschaftsgesetzes den Ländern obLiegt und 

ich daller bei der ErteiLung statistischer Ruskünfte auf deren 

Datenbestände angewiesen bin. 

Zu Fraqe 1: 

Diese Frage ist in der Sache seLbst mangeLs entsprechender 

Rufzeichnungen der Länder nicht beantwortbar. 

Das Rmt der TiroLer Landesregierung hat aber mitgeteiLt} daß 

dort aLs FoLge entsprechender Informationen keine Rnträge 

alJf VerLeihung der Staatsbürgerschaft vor der gesetzLichen 

Fr'ist gesteL L t werden. 

D~e übrigen Staatsbürgerschaftsbehörden - das Rmt der' Ober

österreichischen Landesregierung eingeschLossen - erkLären} 

nicht in der Lage zu sein} sämtLiche Rkten der Jahre 1993 

bis 1995 durchzusehen} um feststeLLen zu können} wie vieLe 
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Anträge vor der gesetzLichen Frist gesteLLt wurden. Statisti

sche UnterLagen sind nicht vorhanden. 

In der Reget werden Staatsbürgerschaftswerber bei ihrer 

ersten Vorsprache über die Voraussetzungen für eine Einbürge

rung beLehrt) sodaß in der FoLge in den meisten FäLLen kein 

Antrag vor der Zeit gesteLLt wird oder bereits gesteLLte 

Anträge meist zurückgezogen werden. 

Zu Frage 2: 

Ich bin prinzipieLL gegen jede unnötige Belastung von Behör

den. 

Zu Frage 3: 

Die Behörden sind im Rahmen des AVG verpfLichtet) Anträge zu 

bearbeiten. Wie die Praxis zeigt) können durch entsprechende 

Aufklärungsarbeit) wie Informationsblätter oder persönLiche 

Beratung) derartige Ansuchen aber auf ein Minimum reduziert 

werden. 
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